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Sd) wunfd)t, taß einige Slttögefcboffette jttr Beftcbttgttng

unt genauem Unterfucbung tiefeö gettftugerö/ ten ich

mitgenommen habe/ gewählt werten/ um nach Erprobung tem
(Setttratcomite tett Befttttt eittjttberichten/ welch legtereö gttt-
ftntettten gallo tabitt ju wirfen hätte/ taß ter ©chüge in
Sufttnft feiner biöberigett Saft ettttetigt ttnt tagegen mit tem

porgefcbtagettett ©efchoß bewaffnet werte.
©er ©chüge / erleichtert wk eö in Sütöftcbt geftellt ift,

föttttte bann nach meinem Qrracbtctt eine betetttent wichtigere
Stoße fptelett alö bitbabin, wetttt j. B. jebem Bataillon eine

Kompagnie terfelben mit einer Kompagnie Säger jugetbeilt
würte.

Sob. grattj ©iebenmantt/
Hauptmatttt/

pon Staratt/ itt Softngett.

lieber bie rSeeibigung ber eibgenpfftfc6.cn Sruppen.
(SKttgctfjeitt »on Jpeirn Oberft Sieglet.)

©ie Beetbigttttg unferer Sruppett/ je beim Eintritt itt
bett aftipen ©ienfl/ ift tticht ttotbwenbig/ fte ift jum Sheil
nachtheitig/ jum Sbcit uttpaffenb.

SStr hatten fte für nicht notbwettbig/ erftettö/ weil eö ftch

hier nicht ttm (Srfüttttttg ber Bftiebtett eitterfettö gegenüber

eineö.SJtonarchen/ antemfeitö gegenüber einer ©taatöperfaf-
fung hantelt/ fonbern nur nach ©iner/ ter legtertt Sticbtuttg
bin, wofür genügente ©arantie porbattbett/ fowoht in ber Ba-
terlattbötiebe ttttb bem BflicbtgefübJ beö ©chweijerö/ alö bavin,
taß tie Katttonatoerfaffttttgett ttid)tö ettthaltett türfett/ wat btm
Bunt jttwiterlättft; jwettettö/ weit jeter SJttttjpfticbttge / ob

beeibigt ober nicht/ bti Sticbterfüllung feiner Bfticbten gattj
gleich beftraft wirb.

— Itti) —

Ich wünsche, daß einige Ausgeschossene zur Besichtigung
und genauem Untersuchung dieses Feldstutzers, den ich mit«

genommen habe, gewählt werden, um nach Erprobung dem

Centralcomitê den Befund einzuberichten, welch letzteres gut-
findenden Falls dahin zu wirken hätte, daß der Schütze in
Zukunft feiner bisherigen Last entledigt und dagegen mit dem

vorgeschlagenen Geschoß bewaffnet werde.

Der Schütze, erleichtert wie es in Aussicht gestellt ist,

könnte dann nach meinem Erachten eine bedeutend wichtigere
Rolle spielen als biSdahin, wenn z. B. jedem Bataillon eine

Kompagnie derselben mit einer Kompagnie Jäger zugetheilt
würde.

Joh. Franz Siebenmann,
Hauptmann,

von Aarau, in Zostngen.

Ueber die Beeidigung der eidgenössischen Truppen.
(Mitgetheilr von Herrn Oberst Ziegler.)

Die Beeidigung unserer Truppen, je beim Eintritt in
den aktiven Dienst, ist nicht nothwendig, ste ist zum Theil
nachtheilig, zum Theil uupassend.

Wir halten sie für nicht nothwendig, erstens, weil es stch

hier nicht um Erfüllung der Pflichten einerseits gegenüber
eines Monarchen, andernfeitS gegenüber einer Staatsverfaf-
fung handelt, fondern nur nach Einer, der letztern Richtung
hin, wofür genügende Garantie vorhanden, fowohl in der
Vaterlandsliebe und dem Pflichtgefühl des Schweizers, alö darin,
daß die Kantonalverfassunge» nichts enthalten dürfen, was dem

Bund zuwiderläuft; zweitens, weil jeder Milizpftichtige, ob

beeidigt oder nicht, bei Nichterfüllung feiner Pflichten ganz
gleich bestraft wird.
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SBir heilten bie Beeibigttng ber Smppett aber für

nachteilig/ wtil tiefer Slnfaß oft jtt politifchett ©emonftratiottett
betrugt wirb/ — bie Berweigeruttg ber (Stbeöteiftttng einen

Stft ter Snfubortinatiott enthält/ — ein erjwuttgetter dib
tttrch tett (Sttletftentett alö ttttperbtttblicb betrachtet wirb/
ober aber ber Betreffente / wenn er fttUfcbweigetth ftch tem-
felben entjiehett tann, ftch für weniger ftrafbar hält/ wenn

er feinen Bfttcbten/ im gegebenen gall/ nicht nachfommen

follte.

25ir halten eine ©iteöleiftuttg / wie fte bei unö porge*

fd)vitbtn, jum Sheil attcb für unpaffent/ weil eö ftch jutra-
gett fattn / taß in Seit pott 8 Sagen jweimal/ Pielleid)t bin-

ttett fttrjer Seit breimaf ter (Sit geleiftet werten muß/ intern
eö bti unö nicht ju bett ©ettettbeiten gehört/ taß eine Smppe
im Sfttgettblid teö Slbmarfcbeö (Jontreorbre erhält/ oter gleich

am erften Sag nach bemfetben wieber entlaffett/ balb aber

neuerbittgö aufgeboten wirt unt taher fchon wieter beeitigt
werten follte / weil fte bti ter (Sntlaffung gewiffermaßett teö

geleifteten (Siteö etttbuttbett wortett. Slbgefeben noch tapott/
taß eö Katttottatgefege gießt / tie eittett anbern (Sit für tie
in btn wirtliche« ©ienfl tretentett Sruppen porfcbreibett/ atö

ber turd) bk eibgettöfftfchett Steglemettte feftgefteftte/ taher
man, um beibett jtt genügen/ nach eittattber jwei perfcbietette

eite jtt leiden hätte!
SBir halten bagegen bafüv, taß in ten meiften gälten/

wo tin Slttömarfd) flattftntet/ eine Slttfprache/ eitte Ermahnung

an tie Sruppett/ turch ein SJtitgliet ter Stegieruttg oter
ter oberftett SJtilitärbehörte teö betreffentett Kantottö/ am

Blag ift.
©otlte matt aber oott einer Beeitigttttg unferer Sruppett

nicht abgehen wolle«/ fo beeitige man ben ©oitaten jttr Seit
feiner erften (Stntbeitttttg itt ein Korpö ttttt tatttt nicht wieter.

— 19« -
Wir halten die Beeidigung der Truppen aber für nach,

theilig/ weil diefer Anlaß oft zu politischen Demonstrationen

benutzt wird, — die Verweigerung der Eidesleistung einen

Akt der Insubordination enthält/ — ein erzwungener Eid
durch den Eidleistenden als unverbindlich betrachtet wird/
oder aber der Betreffende/ wenn er stillschweigend stch dem.

selben entziehen kann/ stch für weniger strafbar hält/ wenn

er feinen Pflichte«/ im gegebenen Fall/ nicht nachkommen

follte.

Wir halten eine Eidesleistung/ wie ste bei unö

vorgeschriebe«/ zum Theil auch für unpassend/ weil es sich zutra.
gen kann/ daß in Zeit von 8 Tagen zweimal/ vielleicht binnen

kurzer Zeit dreimal der Eid geleistet werden muß/ indem

eS bei uns nicht zu den Seltenheiten gehört/ daß eine Truppe
im Augenblick deS AbmarfcheS Contreordre erhält/ oder gleich

am ersten Tag nach demfelben wieder entlasse«/ bald aber

neuerdings aufgeboten wird und daher fchon wieder beeidigt
werden follte/ weil ste bei der Entlassung gewissermaßen des

geleisteten Eides entbunden worden. Abgesehen noch davon,

daß es Kantonalgesetze giebt/ die einen andern Eid für die

in den wirklichen Dienst tretenden Truppen vorschreiben/ als
der durch die eidgenössischen Réglemente festgestellte/ daher

man/ um beiden zu genügen/ nach einander zwei verschiedene

Eide zu leisten hätte!
Wir halten dagegen dafür/ daß in den meisten Fällen

wo ein Ausmarfch stattfindet/ eine Ansprache/ eine Ermah.
nung an die Truppe«/ durch ein Mitglied der Regierung oder

der obersten Militärbehörde des betreffenden Kantons/ am

Platz ist.

Sollte man aber von einer Beeidigung unserer Truppen
nicht abgehen wolle«/ so beeidige man den Soldaten zur Zeit
seiner ersten Eintheilung in ein KorpS und dann nicht wieder.


	Ueber die Beeidigung der eidgenössischen Truppen

